
7. Sanierung der Friedrich Ebert-Schule (ehemaliges Hauptschulge-

bäude) – h i e r – Grundsatzbeschluss über die weitere Vorgehensweise 

(Variante Neubau als Anbau); Beschluss 

 

Sachverhalt: 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 22.11.2012 wurde ein 

Sachstandsbericht zur Sanierung der Friedrich-Ebert-Schule behandelt, dabei 

wurden durch Herrn Architekt Reiser verschiedene Sanierungsvarianten ein-

schließlich der dazugehörigen Kostenschätzungen für das ehemalige Haupt-

schulgebäude vorgestellt. Zwar wurde alternativ ein Neubau kalkuliert, hierbei 

lag allerdings die Kubatur des Bestandsgebäudes zu Grunde. Nach Auffas-

sung der Verwaltung würde es aber ausreichen, wenn die Größe des Neu-

baus sich an der 4-Zügigkeit orientiert. Die EG-Nutzung des ehemaligen 

Hauptschulgebäudes stünde dann für die nächsten Jahre für die Kernzeit zur 

Verfügung, was wiederum im Multifunktionsgebäude Freiräume schafft, so 

dass sich die Situation trotz des Peaks etwas entspannen kann. Zusätzlich 

entspannt sich die Situation bei der Kleinkindbetreuung, sobald auf dem An-

wesen der Heinrich-Vetter-Stiftung das Betreuungsangebot um 2-4 Gruppen 

ergänzt wird. 

Bei wieder fallenden Kinderzahlen kann über die künftige Verwertung des Be-

standsgebäudes dann noch verfügt werden - z.B. Abbruch - oder aber auf ak-

tuelle Anforderungen reagiert werden (z.B. Ganztagesschule, etc.). Die Vor-

züge eines Neubaus gegenüber einer Sanierung (z.B. Bauzeit, im laufenden 

Betrieb möglich, überschaubare Unwägbarkeiten,...) sind in der Sitzung aus-

führlich diskutiert worden, so dass der Planer mit der Erarbeitung einer ent-

sprechenden Kostenschätzung beauftragt wurde. Um das Raumangebot mit 

der Schule auf eine 4-zügige Grundschule abzustimmen wurden mehrere ge-

meinsame Termine durchgeführt. Die vorliegende Planung erfüllt die Anforde-

rungen, die Planung war zuletzt mit der Schule am 31.01.2013 abgestimmt 

worden. 

 



Auch wenn für eine Kostenschätzung zunächst kein Entwurf erforderlich ist, 

sondern die Berechnung allein auf der Kubatur erfolgt, wurde aufgrund der 

örtlichen Situation dennoch von 2 verschiedenen Varianten ausgegangen, die 

sich letztendlich auch in den Kosten unterscheiden. Kalkuliert wurde ein An-

bau an das bereits sanierte Gebäude (Variante I) bzw. ein Neubau  als autar-

kes Gebäude (Variante II mit eigenen Toiletten, Fahrstuhl, etc.).  

 

Die entsprechende Kostenschätzung wurde mit Schreiben vom 04.02.13 ak-

tualisiert an die Verwaltung übergeben und ist nachfolgend dargestellt: 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



Variante 1: 

 
  
 

 

 

 

 



Variante 2: 

 

Ziel ist es, den Planern nun eine klare Vorgabe machen zu können, welche 

Variante zur Ausführung kommen soll, so dass schnellstmöglich in das Bau-

genehmigungsverfahren eingestiegen werden kann. 

 



Die Kostenschätzung ist durch Herrn Lange überprüft worden, seine Stellung-

nahem ist nachfolgend beigefügt. 

 

Th 

 

 



 



 

 

Der Sachverhalt wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Technischen Aus-

schusses am 13.02.2013 ausführlich vorberaten. Die Mitglieder haben sich 

einstimmig dafür ausgesprochen, anstelle der Sanierung des ehemaligen 

Hauptschulgebäudes durch einen Neubau den fehlenden schulischen Platz-

bedarf nachzurüsten. Das Bestandsgebäude soll soweit ertüchtigt werden, 

dass schulische Nebenangebote sowie die Kernzeit dort untergebracht wer-

den können. Bei den diskutierten Neubauvarianten haben sich die Aus-

schussmitglieder einstimmig für die Anbauvariante ausgesprochen. Bei dieser 

Variante ist kein zusätzlicher Aufzug erforderlich, auch die Toilettenanlage des 

Hauptgebäudes kann mit genutzt werden, so dass in dem Neubau lediglich 

eine Ergänzung der Toilettenanlage (BehindertenWC) benötigt wird. Ein weite-

rer Vorteil bei dieser Variante liegt darin, dass die Außenanlage mit eingebun-

den werden kann (Außenklassenzimmer). Durch geschickte Anordnung des 

Multifunktionsraums im EG kann dieses Areal dann zusammenhängend auch 

für außerschulische Aktivitäten genutzt werden.  



Der Standort der Anbauvariante bedingt jedoch eine Überbauung der Versor-

gungsleitungen. Die damit einhergehenden Mehrkosten sind aber in der o.a. 

Kostenschätzung bereits berücksichtigt. 

Die Verwaltung schlägt vor, dass die Änderung der Vorgehensweise über ei-

nen Grundsatzbeschluss erfolgt und auf dieser Grundlage die Planung dann 

fortgesetzt wird. Ziel sollte es sein, die Baugenehmigung noch in diesem Jahr 

zu erhalten und die Ausschreibung schon soweit vorbereiten zu können, dass 

mit dem Bau Ende 2013, spätestens Anfang 2014 begonnen werden kann. 

 

Aufgrund o.a. Sachverhaltes ergeht folgender 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderatsbeschluss vom 22.03.2012 wird in folgenden Punkten wie 

folgt abgeändert: 

1. Der fehlende schulische Platzbedarf für eine durchgängig 4-zügige 

Grundschule erfolgt über einen Neubau (Variante 1 –Anbau-). Grundla-

ge hierfür ist die Kostenschätzung von Herrn Architekten Alfred Reiser 

vom 04.02.2013. Im Haushalt 2013 ff werden hierfür 3,1 Mio. € veran-

schlagt. 

2. Das ehemalige Hauptschulgebäude wird insoweit ertüchtigt, dass die 

Kernzeitbetreuung in den EG-Räumen und teilweise im UG unterge-

bracht werden kann, im Haushalt 2013 werden hierfür 100.000,-- € ver-

anschlagt. 

 

Th 

 

 

 

 

 


